


2.4 Die Antragsunterlagen sind an die WBV-GS zu senden.

2.5 Der Antrag gilt als gestellt, wenn alle Unterlagen vollständig vorliegen.

3 Genehmigung

3.1 Die  Erteilung  der  Genehmigung  ist  kostenpflichtig.  Die  Höhe  der  Kostenpauschale
richtet sich nach dem Eingang des vollständigen Antrags bei der WBV-GS.

3.2 Bei  einer  Genehmigung  bis  zum  31.05.  werden  die  Anwartschaften  auf  den
übernehmenden Mitgliedsverein übertragen.

Wenn  die  Übernahme  einer  Anwartschaft  nach  der  DBB-  und/oder  WBV-SO  in
Verbindung mit der Ausschreibung nicht möglich ist, wird die betroffene Mannschaft als
Absteiger des abgeschlossenen MWB behandelt und erhält die Anwartschaft für die
nächsttieferen Spielklasse.  

3.3 Bei  einer  Genehmigung  nach  dem  31.05.  werden  die  Teilnahmerechte  auf  den
übernehmenden Mitgliedsverein übertragen.

Wenn die Übernahme eines Teilnahmerechts nach der DBB- und/oder WBV-SO in
Verbindung  mit  der  Ausschreibung  nicht  möglich  ist,  ist  die  betroffene  Mannschaft
Absteiger des nachfolgenden MWB.

- Ende der Richtlinie -


